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10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §67c;

B-VG Art132;

VwGG §27 Abs1;

VwGG §27;

VwGG §34 Abs3;

VwGG §36 Abs2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2002/01/0589 B 3. Dezember 2003 RS 1(hier ohne den letzten Satz)

Stammrechtssatz

Fällt die Entscheidungsp=icht nach Einbringung der Säumnisbeschwerde - innerhalb der Frist des § 36 Abs. 2 VwGG

oder danach - in anderer Weise als durch Erfüllung (durch Nachholung der versäumten Entscheidung) weg, ist die

Säumnisbeschwerde gemäß § 34 Abs. 1 und 3 VwGG zurückzuweisen (Hinweis: B 11.6.2002, Zl. 2001/01/0556, mwN).

Durch die Zurückziehung der an den Unabhängigen Verwaltungssenat gerichteten Maßnahmenbeschwerden nach Art.

129a Abs. 1 Z 2 B-VG ist die mit den vorliegenden Säumnisbeschwerden geltend gemachte P=icht zur Entscheidung

über die Maßnahmenbeschwerden weggefallen.

Schlagworte

Verletzung der Entscheidungspflicht Diverses Zurückweisung - Einstellung
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